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Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag befindet am 02.07.2008 abschließend über die Entsorgungs- und Abfallgebüh-
rensatzung für den Zeitraum 2009 und 2010. Dies erfolgt unter Vorgabe folgender Eckpunk-
te: 

1.   Neukalkulation der Gebühren  
2.  Angleichung der Gebühren für die Entleerung des 1.100 l-Behälters zwischen den 

Tarifzonen Uckermark und der Stadt Schwedt 
3.   Neuwichtung der Entleerungsgebühren für die 60l- bis 240 l-Behälter 
4.   Prüfung der Bemessungsgrundlage für Gewerbebetriebe 
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Begründung: 
 
Der Landkreis Uckermark ist gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz öffentlich 
rechtlich Entsorgungsträger. Eine Kernaufgabe ist in diesem Zusammenhang der Er-
lass der Abfallgebührensatzung. 
 
Gemäß § 6 Absatz 3 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg sind Ge-
bühren alle zwei Jahre neu zu kalkulieren. Gebührenüberdeckungen müssen – und 
Gebührenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Da der Landkreis Uckermark 
mit einem Haushaltssicherungskonzept arbeitet, sind Gebührenunterdeckungen eben-
falls zwingend auszugleichen. Die geltende Abfallgebührensatzung ist vom Kreistag 
am 15.11.2006 (KT DS-NR.125/2006) beschlossen worden. Sie trat am 01.01.2007 in 
Kraft. Damit ist zwingend eine Neukalkulation zum 01.01.2009 erforderlich. 
 
Die unterjährige Überprüfung der bestehenden Satzung ergab, dass in den Jahren 
2007 und 2008 unter Einbeziehung der Gebührenausgleichsrücklage mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Kostendeckung prognostiziert werden kann. Es muss allerdings 
ebenso deutlich festgestellt werden, dass dieser Ausgleich mit den bestehenden Ge-
bühren und der sich abzeichnenden Kostenentwicklung im Jahr 2009 nicht mehr er-
reicht werden kann. Zudem ist zum Jahr 2009 die Angleichung zwischen der Tarifzone 
2 (Schwedt/Oder) und der Tarifzone 1 (Landkreis Uckermark ohne Schwedt/Oder) im 
Bereich der 1.100 l Behälter erforderlich. 
 
Mit den Eckpunkten soll eine zielgerichtete Ausrichtung der Satzung erreicht werden. 
Für das weitere Bestehen einer gesonderten Tarifzone Schwedt ist auf Grund der bis-
herigen Entwicklung keine Rechtfertigung mehr vorhanden. Im Bereich der 60 l bis 
240 l-Behälter ist eine Neuwichtung entsprechend dem Entsorgungsverhalten vorzu-
nehmen. Bei den Gewerbebetrieben sind aktuell überproportional viele Widersprüche 
zu verzeichnen. Hierbei soll ebenfalls die Einstufung der Einwohnergleichwerte der 
verschiedenen Branchen geprüft werden. 
 
Mit dem Grundsatzbeschluss soll erreicht werden, dass die Neukalkulation in einer 
klar definierten Zeitschiene und unter Beachtung der gesetzten Eckpunkte erfolgt. Mit 
der gewählten Zeitschiene wird zum Einen sichergestellt, dass die Erkenntnisse aus 
dem Jahresabschluss 2007 und die sich abzeichnenden Kostenänderungen im 1. 
Quartal 2008 in die Kalkulation einfließen. Zum Anderen wird sichergestellt, dass die 
Satzung termingerecht gemäß Kommunalabgabengesetz beschlossen wird (Kreis-
tagswahl und konstituierende Sitzung im Herbst 2008).  
 

- Entwurf der Satzung Ende April 
- Versand an die Abgeordneten Mitte Mai 
- REA Anfang Juni 
- KT am 02.07.08  

 


